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§ 88 EisbBBV Sicherheit der
Reisenden in personenbefördernden

Zügen
 EisbBBV - Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.05.2020

1. (1)Das Eisenbahnverkehrsunternehmen hat geeignete Vorkehrungen für die Sicherheit der Reisenden in

personenbefördernden Zügen zu treffen.

2. (2)Reisende in personenbefördernden Zügen müssen die Möglichkeit haben, in Notfällen mit einem Mitarbeiter

des Eisenbahnverkehrsunternehmens Kontakt aufnehmen zu können, der entweder selbst Hilfe leisten oder für

eine geeignete Hilfeleistung sorgen kann.

3. (3)Bei Dunkelheit und während der Durchfahrt durch Tunnels muss in Schienenfahrzeugen, in denen Personen

befördert werden, für Beleuchtung gesorgt werden.

4. (4)Stirntüren müssen bei aufgehobenem Übergang abgesperrt sein.

5. (5)Das Eisenbahnverkehrsunternehmen hat im Einvernehmen mit dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen

geeignete Vorkehrungen für das sichere Verlassen des Zuges in Notfällen zu treffen.

6. (6)Eisenbahnverkehrsunternehmen haben hinsichtlich der Überfüllung von Zügen Vorkehrungen und

Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten.

7. (7)Bei Anhalten eines personenbefördernden Zuges an einem Bahnsteig sind die Reisenden über die

Ausstiegseite zu verständigen. Diese Verständigung darf entfallen, wenn für den Fahrgastwechsel vorgesehene

Türen, die keinem Bahnsteig gegenüberstehen, nicht für die Bedienung durch Reisende freigegeben werden.

8. (8)Bei Anhalten eines personenbefördernden Zuges außerhalb eines Bahnsteiges sind die Reisenden zu

verständigen, dass das Aussteigen verboten ist. Diese Verständigung darf entfallen, wenn die für den

Fahrgastwechsel vorgesehenen Türen nicht für die Bedienung durch Reisende freigegeben werden.

9. (9)Reisende in personenbefördernden Zügen sind von Abweichungen und Besonderheiten hinsichtlich des

planmäßigen Laufes des jeweiligen Zuges zeitgerecht zu verständigen. Eine Verständigung über Verspätungen hat

zu erfolgen, wenn eine Verspätung von zehn oder mehr Minuten erreicht oder absehbar ist.
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